
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
 

Hinweis zu elektronischen Vergabeverfahren 

EU-weite Vergabe- 

verfahren nur noch 

elektronisch  

Seit dem 18. Oktober 2018 dürfen bei EU-weiten Vergabeverfahren 

� Interessensbekundungen 

� Interessensbestätigungen 

� Teilnahmeanträge 

� und Angebote  

nur noch elektronisch abgegeben werden. 

Kommunikation Die gesamte Kommunikation – von der Bekanntmachung bis hin zur Zuschlags-

erteilung – läuft seitens des öffentlichen Auftraggebers grundsätzlich elektronisch ab. 

Aber auch von Bewerber- bzw. Bieterseite müssen Fragen und Hinweise zum 

Vergabeverfahren, fehlende Angaben und Nachweise zur Eignung oder Informationen 

zur Aufklärung des Angebotsinhalts elektronisch eingereicht werden. 

Textform Für die Abgabe elektronischer Angebote sieht das Vergaberecht grundsätzlich die 

Textform nach § 126b BGB vor: Angebote in Textform benötigen keine 

eigenhändige Namensunterschrift mehr und müssen nicht signiert werden. Bei 

elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist lediglich der Bewerber bzw. Bieter 

und dessen zur Vertretung berechtigte natürliche Person zu benennen (= Aussteller 

der Erklärung gemäß § 126b BGB).  

Vollständigkeit 

der Unterlagen 
Unsere Vergabeunterlagen sehen für diese Angaben entsprechende Formularfelder 

vor. Es ist für den Erfolg Ihres Angebots essenziell, dass Sie die Bewerbungs- und 

Angebotsunterlagen vollständig ausgefüllt auf die Vergabeplattform hochladen und 

absenden. 

zwingender Ausschluss Fehlen diese Angaben zum Aussteller der Erklärung, ist das Angebot zwingend

auszuschließen.  

rechtzeitiger und 

vollständiger Eingang 
Das elektronische Angebot muss vor Ablauf der Angebotsfrist vollständig 

eingegangen sein. Ausschlaggebend ist der Eingang der Unterlagen auf der 

Vergabeplattform, nicht der Zeitpunkt, zu dem der Upload des Angebots gestartet 

wurde. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Übermittlung Ihrer Daten von der 

Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung sowie der Größe der zu übermittelnden 

Angebotsunterlagen abhängt. 

Upload abschließen! Der Upload der Daten auf die Vergabeplattform muss unbedingt mit dem Versand 

des Angebots in den Angebotstresor der Ausschreibung abgeschlossen werden. 

Ohne diesen finalen Klick stehen Ihre Unterlagen im Vergabeverfahren nicht zur 

Verfügung. 

Telefonservice für Bieter Der Telefonservice der von uns genutzen Vergabeplattform aumass steht Ihnen bei 

technischen Fragestellungen unter +49 (941) – 280 923 10  oder 

kundenservice@aumass.de kostenfrei zur Verfügung. 
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